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RS Vwgh 1996/9/5 95/18/1373
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §63 Abs5;

AVG §71;

FrG 1993 §18;

ZustG §7;

Rechtssatz

Der vom Fremden vorgebrachte Umstand, er sei durch nachträgliche Abnahme des Aufenthaltsverbotsbescheides an

der rechtzeitigen Erhebung der Berufung gegen diesen Bescheid gehindert worden, stellt allenfalls einen Grund für

einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem § 71 AVG dar, hat aber auf die Wirksamkeit der

Zustellung keinen Ein>uß (hier: Der in Haft beCndliche Fremde nimmt den Bescheid im Gefangenenhaus entgegen und

bestätigt die Zustellung durch seine eigenhändige Unterschrift; er bringt vor, der Bescheid sei ihm nachträglich durch

Justizwachebeamte abgenommen worden).
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